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Donnerstag, 21. Oktober 2021

Basel-Stadt, Baselland,
Schwarzbubenland

Schulen sitzen auf dem Trockenen
In Binningen habendie Schwimmbegleiter gekündigt – offenbarwegen Sicherheitsbedenken.DerUnterricht fällt aus.

BenjaminWieland

An der Binninger Primarschule
ist für viele Klassen vorerst
Schluss mit Schwimmen. «Lei-
der muss ich Ihnen mitteilen,
dass der Schwimmunterricht
ausfallenwird», teilte amDiens-
tag ein Lehrer denEltern seiner
Klassen mit. Bereits die heute
DonnerstagangesetztenLektio-
nen fänden nichtmehr statt.

DieBegründung fürdie Sis-
tierung lässt aufhorchen: «Die
in Binningen angestellten
Schwimmbegleiter haben ihre
Anstellung per sofort gekün-
digt», heisst es im Schreiben.
«Dies nachdem der Gemein-
deratdenAntrag für verbesser-
te Sicherheitsstandards im
Schwimmunterricht abgelehnt
hat.»Der Schwimmunterricht
aller 4., 5. und 6. Klassen kön-
ne «aktuell nicht stattfinden».

Bei der Gemeinde wurde
man offenbar völlig überrum-
pelt ob der abrupten Abgänge

der zwei Schwimmbegleiter. Für
das Suchen von Ersatzpersonal
blieb keine Zeit.

«Leidtragendesind
dieKinder –das ist schade»
Die für die Schulen zuständige
Gemeinderätin Rahel Bänziger
(Grüne) sagt aufAnfragederbz:
«EswäreausSicht desGemein-
derats zielführender gewesen,
wenndie Schwimm-Begleitper-
sonen zuerst mit uns und dem
SchulratnochmalsdasGespräch
gesucht hätten, statt die Arbeit
niederzulegen, wie das jetzt of-
fenbar angekündigt worden
ist.» Die Leidtragenden, fügt
Bänziger an, seien nun die Kin-
der. «Das ist schade.»

Die Schwimmbegleiter ver-
langen laut dem erwähnten
Schreiben an die Eltern bessere
Sicherheitsstandards. Bänziger
sagt, sie kenne die Forderungen
nicht imDetail.Es sei jedoch tat-
sächlich so, dass der Gemeinde-
rat ein neues Konzept für den

Schwimmunterricht an den Pri-
marschulen besprochen habe.
«Eine von zwei Varianten wird
weiterverfolgt»,sagtBänziger.Es
handle sich um einen ganz nor-
malen politischen Entschei-
dungsprozess, bei dem auch der
Schulrat involviert sei. Mehr In-
formationen könne sie nicht ge-
ben,sagtBänziger.Eshandlesich
umeinlaufendesGeschäft.Eines
stehe jedochfest,betontdieGrü-
nen-Politikerin:«Ichwürdeessi-
chernicht akzeptieren,wenndie
geltenden Sicherheitsstandards
vernachlässigtwürden.Es istaus
meiner Sicht wichtig, dass jedes
Kind in der Schule schwimmen
lerntundesbeiderSicherheitkei-
neAbstrichegibt.»

Der Schwimmunterricht an
den Baselbieter Schulen ist seit
Jahren ein Politikum. Die Emp-
fehlungen sind strenger gewor-
den. Schulausflüge mit einem
Sprung ins kühle Nass sind in-
zwischen selten. Grund ist eine
DirektivedesKantonsvon2014.

Das Amt für Volksschulen gab
mitNachdruckdieEmpfehlung
heraus, dass beim Baden und
Schwimmen stets das Vierau-
genprinzip zu beachten sei. Das
heisst: «Besteht dieGruppe aus
17 odermehr Schülerinnen und
SchülernaufderPrimarstufebe-
ziehungsweise 25 oder mehr
Schülerinnen und Schülern auf
der Sekundarstufe I (...), wird
das Beisein einer zusätzlichen
Betreuungsperson (Begleitper-
son) empfohlen.»

Elternungeeignet
alsAufsichtspersonen?
Binningenhält in einerBroschü-
reüberdenSchwimmunterricht
an den fünf Primarschulstand-
orten fest: «In der Unterstufe
begleiten inderRegelElterndie
Klassen zumSchwimmen.»

2016fordertenBinningerEl-
tern per Petition von der Ge-
meinde,dassdenLehrpersonen
eine zusätzliche qualifizierte
Person mit der nötigen Ausbil-

dung zur Seite gestellt werde.
Die Begleitaufgabe sei zwar an
Elterndelegiertworden.Mamis
und Papis seien aber wenig ge-
eignet für dieseAufgabe.

WennSchwimmlehrerinnen
und Schwimmlehrer Klassen
begleiten, verteuert das den
Unterricht. Das zeigte das Bei-
spiel Allschwil. Dort entschied
man sich 2016 für die Dienste
vonExtrapersonal stattderGra-
tisarbeit vonEltern.Begleitper-
sonen erhalten in Allschwil
brutto 25 Franken pro Stunde,
bei Schwimm-Lehrpersonen
sind es 50Franken.

Wie viel die Binninger Be-
gleitpersonen als Salär erhalten
haben, war gestern nicht in Er-
fahrung zu bringen. In der Zwi-
schenzeit hat auch die Schullei-
tungdieElternüberdenAusfall
informiert. Die zwei Begleiter
warendemnach imAuftragsver-
hältnis beschäftigt. Man sei
daran, das Sicherheitsdispositiv
wieder aufzubauen.

Nachrichten
DasWichtigste
zurHerbstmesse

Einlass AmSamstag startet die
Herbstmesse. Bei den grossen
Messestandorten wird ein Co-
vid-ZertifikatmitQR-Codeund
IDverlangt.AufdemPetersplatz
gilt eine Ausnahmeregel, doch
denBesuchernwirdempfohlen,
eineMaske zu tragen.Umlange
Warteschlangen zu vermeiden,
wirdesPre-Check-Stationenge-
ben. In diesen kann man das
Zertifikat mit ID zeigen und
kriegt ein Armband, mit dem
derEintritt erleichtertwird. (bz)

Töfffahrerin fährt
auf Lieferwagenauf

Muttenz Auf der Birsfelder-
strassekamesgestern zueinem
Unfall. Eine23-jährigeTöfffahr-
erin sei in Richtung Pantheon
gefahren, als es zueiner Staubil-
dung gekommen sei, teilte die
BaselbieterPolizeimit.DieMo-
torradlenkerinbemerktedies zu
spät und fuhr frontal aufs Heck
desLieferwagens auf. Siemuss-
te in einSpital gebrachtwerden.
Die beschädigten Fahrzeuge
wurden abgeschleppt. (bz)

TobiasSteiger ist
rechtskräftig verurteilt

Rassismus Tobias Steiger, ehe-
maliger Chef der rechtsextre-
men Pnos, ist wegen rassisti-
scher Äusserungen rechtskräf-
tig verurteilt worden. Wie das
«Regionaljournal» am Mitt-
woch berichtete, habe Steiger
seinen Einspruch gegen den
Strafbefehl zurückgezogen,wo-
mit er seineVerurteilungwegen
mehrfacherRassendiskriminie-
rung akzeptiere. Es geht um
Äusserungen,dieSteigerbeider
Pnos-Demo imNovember2018
gemacht hat. (bz)

DemiHablützel ist neue
Präsidentin der JSVP

Politik Wiedie JungeSVPBasel-
Stadt am Mittwoch mitteilte,
wurdedie23-jährigeDemiHab-
lützel an der Generalversamm-
lung der Jungpartei zur neuen
Parteipräsidentin gewählt. Das
Co-Präsidiumübernimmt Jérô-
mie Repond. Die bisherige Prä-
sidentin Laetitia Block ist nicht
für dieWahl angetreten. (bz)

Ein Bild, das in Binningen seltener wird: Weil die Begleitpersonen den Bettel hingeworfen haben, wurden etliche Schwimmlektionen per sofort gestrichen. Bild: bz-Archiv

Runde 2 im Medienprozess: Unlautere Kampagne oder nicht?
Die Anwälte derWirtschaftskammer Baselland und der «Basler Zeitung» haben vor demKantonsgericht grobesGeschütz aufgefahren.

Hat die «Basler Zeitung» eine
unlautere Kampagne gegen die
Wirtschaftskammer Baselland
geführt und unkorrekt über de-
renGeschäftsgebarenberichtet?
IneinemdergrösserenMedien-
prozesse der Schweiz (bz von
gestern) hielten dieAnwälte am
zweiten Prozesstag ihre Plädo-
yer. Unddiese hatten es in sich.

DerAnwalt derWirtschafts-
kammer, Adrian Bachmann,
stelltedenAutor, dendamaligen
Baz-Redaktor Joël Hoffmann,
als«einenausdemRudergelau-
fenen Vertreter der vierten Ge-
walt»dar, der sichweitwegvon
den Standards der Branche be-
wege. Der Anwalt verwies auf
RügendesPresserats andessen
Adresse. Dieser sei seinem da-

maligenChefMarkusSommge-
folgt, der in einem Interview
kundtat, dass er auf Presserats-
entscheide pfeife.

BeidenTextenHoffmanns in
derBaz imerstenHalbjahr2018
handle es sich um eine gezielte
Kampagne gegen die Wirt-
schaftskammer. So sei der Pub-
likationsrhythmus nicht durch
äussere Ereignisse gesetzt wor-
den, sondern alleine durch die
Agenda des Journalisten. «Fast
alle Themen waren zu jenem
Zeitpunkt alt und mehrheitlich
vonanderen regionalenMedien
imDetail diskutiert.»Nachdem
Motto«steterTropfenhöhltden
Stein» seien immer wieder alte
Vorwürfe an die Adresse der
Wirtschaftskammer wiederholt

worden.Dabei seibisheutekein
einziger der gegen denVerband
erhobenenVorwürfegerichtlich
bestätigt worden.

Schliesslich begründete der
Anwalt, weshalb die Wettbe-
werbsstellung der Wirtschafts-
kammer herabgesetzt worden
sei, was dieKlagewegen unlau-
terenWettbewerbsnachsichge-
zogenhabe:«DieBerichterstat-
tunghattenachweislichAuswir-
kungen auf das Image der

Wirtschaftskammer.» Zumin-
dest wird die Abwahl von Ver-
bandsdirektor Christoph Buser
bei denWahlen 2019 als Land-
rat damit begründet.

«Begriffewiemafiösfinden
sichnicht indenBerichten»
Oscar Amstad, Anwalt der Zei-
tungunddes Journalisten, kriti-
sierte das Plädoyer der Kläger-
seite als«krass»undvölligüber-
rissen. Eine Medienkampagne
liegemitnichtenvor.DieBerich-
te entsprächen der Wahrheit.
Basis der Texte seien objektive
Quellen wie der Bericht des
Wirtschaftsprüfers KPMG zum
Jahresbericht 2016 der ZAK,
Landratsvorlagen oder Aussa-
gen von Experten und Politi-

kern. «Die Behauptung, die
Wirtschaftskammer werde als
mafiöseStrukturoderÄhnliches
dargestellt, ist absurd. Solche
Begriffe finden sich nicht in der
Berichterstattung.» Der Wirt-
schaftskammer seien in den
Texten keine strafbaren Hand-
lungen unterstellt worden.

Allerdings könne die Wirt-
schaftskammer nicht abstrei-
ten, dass Missstände bestan-
den.Davon zeugedieBreite an
Berichten inmehrerenanderen
regionalen Medien. Zusam-
menfassend sei kein Verstoss
gegen das Gesetz über den un-
lauteren Wettbewerb erkenn-
bar. Dazu müssten die Texte
klar unrichtig, objektiv irrefüh-
rend und unnötig verletzend

sein. Zudem frage sich, ob die
Wirtschaftskammer tatsächlich
einen Schaden erlitten habe:
«Den Beweis hat sie jedenfalls
nicht geliefert.»

Schliesslich kritisierte der
Baz-Anwalt,dassdieGegenseite
auf den Mann gespielt habe,
«perfid und teilweise unter der
Gürtellinie». Dies stellte Wirt-
schaftskammer-Anwalt Bach-
mann gar nicht in Abrede: «Ja,
wirhabenaufdenManngespielt,
aber Herr Hoffmann macht das
ständigundlässt seineOpferzer-
zaust zurück. Jetztmuss eben er
auchmal einstecken.»

Das Urteil des Gerichts wird
nächsteWoche erwartet.

Hans-Martin Jermann

14 Berichte
in der «Basler Zeitung»
seit Januar 2018 wurden
vor Gericht verhandelt.


